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Änderungsantrag 
 
der Fraktion der SPD  
 
 
zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
Drucksache 17/7200 und Ergänzung der Landesregierung – Drucksache 17/7800-  
 
zu der Beschlussempfehlung und dem Bericht 
des Haushalts- und Finanzausschusses 
Drucksache 17/8150 
 
Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-Westfalen für 
das Haushaltsjahr 2020 (Haushaushaltsgesetz 2020) 
 
hier:                             
 
§ 28 Absatz 4 wird gestrichen. 
 
 
Begründung: 
 
Die im Haushalts- und Finanzausschuss von CDU und FDP beschlossene Änderung be-
schneidet die Prüfrechte des unabhängigen Landesrechnungshofes gegenüber der Landes-
regierung massiv. 
 
Im Schnellverfahren wollen die Regierungsfraktionen, das Verfahren beim Zuwendungs- und 
Verwendungsnachweisen ändern. Dies trifft auch die ausdrückliche Ablehnung des unabhän-
gigen Rechnungshofes, da damit das Einzige vorbeugende Prüfrecht gegenüber der Landes-
regierung abgeschafft wird. Unter dem Deckmantel der Vereinfachung wird so der Verschwen-
dung von Steuergeld Vorschub geleistet. Daher ist diese Vorschrift wieder aufzuheben.  
 
 
Thomas Kutschaty 
Sarah Philipp 
Michael Hübner 
Stefan Zimkeit 
 
und Fraktion 


